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B e s c h l u s s

Medizinische und pharmazeutische Versorgung in allen 
Landesteilen gewährleisten - Verteilung sinnvoll steu-
ern, Digitalisierungschancen nutzen, Ausbildungska-
pazitäten erhöhen

Der Landtag hat in seiner 26. Sitzung am 2. Oktober 2020 folgenden 
Beschluss gefasst:

I. Die Landesregierung wird gebeten,
1. die bisherigen Maßnahmen zur Stärkung der medizinischen Ver-

sorgung im ländlichen Bereich, insbesondere die Fördermaß-
nahmen zur Unterstützung von Medizin- und Pharmaziestudie-
renden, sowie von niederlassungswilligen Ärztinnen und Ärzten, 
insbesondere das Programm der Stiftung Ambulante Versorgung 
Thüringen, zu evaluieren und die Wirkung dieser Maßnahmen bis 
zum Ende 2020 zu analysieren und die daraus gewonnenen Er-
kenntnisse zum Ausbau bestehender und zur Schaffung weite-
rer Fördermaßnahmen - auch für die zahnärztliche Versorgung 
im ländlichen Bereich - umzusetzen; dabei sind Maßnahmen ein-
zubeziehen, die Ärztinnen und Ärzten Möglichkeiten eröffnen, im 
ambulanten Sektor in Angestelltenverhältnissen tätig zu werden 
und Ärztenetzwerke sowie medizinische Versorgungszentren im 
Sinne interprofessioneller Zusammenarbeit zu berücksichtigen;

2. Sorge dafür zu tragen, dass systematische Analysen zum beruf-
lichen Werdegang von Absolventinnen und Absolventen der Stu-
diengänge Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie der Friedrich-
Schiller-Universität Jena durchgeführt und auf der Grundlage der 
Ergebnisse dieser Analysen geeignete Maßnahmen ergriffen wer-
den, um die Betreffenden für eine (zahn-)ärztliche beziehungs-
weise pharmazeutische Tätigkeit in Thüringen, vor allem in von 
Unterversorgung bedrohten Gebieten, zu gewinnen; die Ergeb-
nisse der Analyse sollen bis zum Juni 2021 den für Gesundheit 
und Wissenschaft zuständigen Ausschüssen des Thüringer Land-
tags präsentiert werden;

3. zusätzliche Anreize durch die Förderung familienfreundlicher Ar-
beitsmodelle für Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und 
Apotheker zu schaffen, die eine Tätigkeit in der ambulanten oder 
stationären medizinischen Versorgung in von Unterversorgung 
bedrohten Gebieten Thüringens aufnehmen;

4. bis Ende 2020 zu prüfen, ob ausreichende Weiterbildungsmög-
lichkeiten für Ärztinnen und Ärzte in von Unterversorgung bedroh-
ten Gebieten Thüringens bestehen und - wo dies nicht der Fall 
ist - diese bis Juni 2021 zu schaffen;
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5. durch die Ausgestaltung der Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena beziehungsweise dem 
Universitätsklinikum Jena die Umsetzung des Masterplans Medi-
zinstudium 2020 und in diesem Rahmen die stärkere Fokussierung 
auf das Fach Allgemeinmedizin und weiterer von Unterversorgung 
bedrohter Fachbereiche bei der Ausbildung von Medizinerinnen 
und Medizinern zu fördern; die Universität soll weitere Maßnah-
men zur Sicherung und Steigerung der Studienqualität zusam-
men mit allen Statusgruppen erarbeiten und umsetzen, um ins-
besondere die Lehre zu stärken und die Qualität des Studiums im 
bundesweiten Durchschnitt weiter zu verbessern; die praktische 
Ausbildung der Studierenden soll darüber hinaus verstärkt regio-
nal verankert und die Kooperationen mit Lehrkrankenhäusern und 
(Fach)Ärzten und Ärztinnen aus von Unterversorgung betroffenen 
und bedrohten Regionen ausgebaut werden; weiterhin sind Maß-
nahmen zu entwickeln, die Studierende im fortgeschrittenen Stu-
dium mit dem Berufsfeld "Landarzt" vertraut machen.

II. Die Landesregierung wird aufgefordert,
1. in einem ersten Schritt die Ausbildungskapazitäten im Fach Medi-

zin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena nach Maßgabe des 
Landeshaushalts um zehn Prozent zu erhöhen, die dazu erfor-
derlichen zusätzlichen Mittel nach Maßgabe des Landeshaushalts 
bereitzustellen und eine bedarfsorientierte weitergehende Erhö-
hung zu prüfen, sowie die dafür erforderliche Finanzierung dar-
zulegen; die Erhöhung der Studienplatzkapazitäten soll im Win-
tersemester 2021/2022 umgesetzt werden;

2. bis Ende 2020 die Voraussetzungen einer Erhöhung der Ausbil-
dungskapazität im Studiengang Zahnmedizin um zehn Prozent zu 
prüfen und die dafür erforderlichen Finanzbedarfe zu berechnen;

3. zu prüfen, ob angesichts der baulichen Gegebenheiten die Vor-
aussetzungen für eine Kapazitätssteigerung für den Studiengang 
Pharmazie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena gegeben sind 
und wenn ja, mit welchen Kosten eine solche Erhöhung der Stu-
dienplatzzahl verbunden wäre; darauf aufbauend soll ein umfas-
sendes Konzept zur Steigerung der Kapazität in den kommenden 
Jahren entwickelt werden, welches gegebenenfalls auch bauliche 
Erweiterungen und die Bereitstellung der dafür erforderlichen fi-
nanziellen Mittel berücksichtigt; auch die Einrichtung eines Lehr-
stuhls für Klinische Pharmazie soll mit der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena geprüft werden;

4. Förderformate, wie einen Strukturfonds zu etablieren, aus dem 
Studierenden, die sich für die Ableistung von Ausbildungsab-
schnitten in medizinisch und zahnmedizinisch in ländlichen Re-
gionen entscheiden, die entstehenden Mehraufwendungen aus-
geglichen werden;

5. ab dem Wintersemester 2021/2022 für die Vergabe von Medizin-
studienplätzen eine "Haus- und Facharztquote" in Höhe von sechs 
Prozent mit dem Ziel auf den Weg zu bringen, dass die ärztliche 
Versorgung in von Unterversorgung betroffenen und bedrohten 
Gebieten gewährleistet wird und bis Ende 2021 zu prüfen, bis zu 
welcher maximalen Höhe eine Steigerung innerhalb der Vorab-
quote von 20 Prozent im Sinne einer erweiterten "Landarztquo-
te" perspektivisch möglich ist;

6. bis Ende 2020 zu prüfen, wie in das Zulassungs-Auswahlverfah-
ren weitere zusätzliche Kriterien zum Numerus clausus, wie zum 
Beispiel ehrenamtliche und/oder berufliche Vorerfahrungen im 
Bereich der ambulanten Versorgung in von Unterversorgung be-
drohten Regionen, aufgenommen werden können;
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7. den Bund aufzufordern, zur Stärkung der Allgemeinmedizin und 
für die Durchführung weiterer Maßnahmen zur Umsetzung des 
Masterplans Medizinstudium 2020 in der Gestaltung des Studi-
engangs Medizin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena be-
ginnend mit dem Haushaltsjahr 2021 die Länder bei der Bewälti-
gung der Reformkosten mit zusätzlichen Mitteln zu unterstützen 
und zusätzliche Mittel aus dem Landeshaushalt komplementär 
zu finanzieren;

8. die Attraktivität des ambulanten Bereichs zu stärken, indem der 
Ausbau von Mentoringstrukturen sowie der Ausbau von beglei-
tenden Weiterbildungsangeboten an der Medizinischen Fakultät 
geprüft werden; bereits etablierte Strukturen sind bis Ende 2020 
zu evaluieren und in den Strukturausbau miteinzubeziehen.

III. Die für Gesundheit, Wissenschaft und Finanzen zuständigen Aus-
schüsse des Thüringer Landtags sind im Rahmen der Umsetzung 
der Punkte I.1, 2 und 4 sowie II.1, 2, 3, 5, 6 und 8 regelmäßig zu in-
formieren.

Birgit Keller 
Präsidentin des Landtags
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